
 
Stamm STERN DES NORDENS, Rendsburg  
Katholische Kirchengemeinde Sankt Ansgar   
Herrenstraße 23   24768 Rendsburg 
 
 
 
 
 

Liebe Eltern, 

hiermit laden wir Sie herzlich zur  

Elternversammlung unseres Stammes ein: 

 

am Mittwoch, 12. Februar 2020  

um 20:00 Uhr 

im Gemeindezentrum St. Martin 

Zur Aufgabe der Elternversammlung lesen Sie bitte  

auch die Punkte 35-37 aus der Satzung der DPSG. 

Aktuell besteht wieder deutliches Interesse einzelner 

Eltern zur aktiven Mitarbeit im Stamm. Daher laden  

wir Sie gerne zur Wahl einer Elternvertretung ein. 

 

1. Begrüßung und Vorstellungsrunde 

2. Informationen und Austausch zur Elternarbeit  

im Stamm 

3. Planungen der Gruppen und Informationen zum 

Sommerlager in der 1. Ferienwoche in Stevninghus, 

Dänemark 

4. Wahl der Elternvertretung (2 Personen) 

 

Wir freuen uns sehr, Sie alle an diesem Abend  

begrüßen zu können. Gut Pfad! 

 

gez. 

Birte Altmann      Martin Horst      Ulrike Imbusch 

Stamm  
STERN DES NORDENS 
 
www.dpsg-rendsburg.de 
info@dpsg-rendsburg.de 
 
Datum: 05.10.2019 
 

 

 
 

 
 
Stammesvorstand: 
 
Birte Altmann 
Vorsitzende 
Elchstr. 21 
25782 Büdelsdorf 
0174-5654958 
birte.altmann@yahoo.com 

 
Martin Horst 
Vorsitzender 
Elchstr. 21 
25782 Büdelsdorf 
0162-1651669 
der.mordin@yahoo.de 

 
Ulrike Imbusch 
Kuratin 
Herrenstr. 23 
24768 Rendsburg 
d) 04331-22104  
d) 0171-3382743 
imbusch@pfarrei-sankt-ansgar.de 
 



 

 

 
Auszug aus der Satzung der  

Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg: 
 

 
Die Elternversammlung 

35. Die Eltern der Mitglieder der Wölflingsmeuten,  
der Jungpfadfindertrupps, der Pfadfindertrupps und  
ggf. der Bibergruppen bilden die Elternversammlung.  
Der Stammesvorstand lädt dazu ein und leitet diese 
gemeinsam mit der Elternvertretung.  
Die Elternversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl 
der Erschienenen beschlussfähig.  
Die Mitglieder der Stammesleiterrunde sind beratende 
Mitglieder der Elternversammlung.  
 
Die Elternvertretung 

36. In der Elternversammlung werden zwei 
Vertreterinnen/ Vertreter als Elternvertretung  
des Stammes gewählt.  
Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. 
 
37. Die Elternvertretung berät die Leitungsteams  
und den Vorstand des Stammes in erzieherischen 
Fragen auf der Grundlage der Ordnung des Verbandes, 
unterstützt sie in der Öffentlichkeit, in der Pfarr-
gemeinde und bei der Planung und Durchführung von 
Unternehmungen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle:  
Satzung der DPSG, Stand Juni 2019 
 
im Internet: 
https://dpsg.de/fileadmin/daten/dokumente/infopool/Satzung.pdf 


